
 

 

 
 

Zeugniserläuterung (*) 

 

 

 

 

Deutschland 

 

1. BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (DE) 

Zeugnis über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss 

Geprüfter Berufsspezialist für das Notariat oder  
Geprüfte Berufsspezialistin für das Notariat 

 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (..) 

 
 

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus 

 

3. PROFIL DER BERUFLICHEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
 

• Betreuen von Rechtsuchenden, 

• rechtliches Einordnen der Sachverhalte von Rechtsuchenden unter Berücksichtigung 

berufsrechtlicher und beurkundungsrechtlicher Vorgaben, 

• Erstellen von Entwürfen für Urkunden, 

• Vollziehen von Urkunden, 

• Erstellen von Kostenberechnungen sowie 

• Organisieren von Büroabläufen, auch unter Nutzung digitaler Prozesse. 

 

4. BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER 
 
Geprüfte Berufsspezialisten für das Notariat oder geprüfte Berufsspezialistinnen für das Notariat arbeiten in 
Notarbüros und in Kanzleien. Sie nehmen dabei selbstständig und eigenverantwortlich Fachaufgaben wahr und 
verfolgen deren Realisierung.  

 
(*)Erläuterung 
 

Die Europass Zeugniserläuterungen wurden entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Sie besitzen 
selbst keinen Rechtsstatus. Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf den Beschluss (EU) 2018/646 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. April 2018 über einen gemeinsamen Rahmen für die Bereitstellung besserer Dienste für Fertigkeiten und Quali fikationen 
(Europass) und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 2241/2004/EG.  
© Europäische Union, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu  

 



 

 

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ZEUGNISSES  

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle 
 
Zuständige Notarkammer   

Name und Status der nationalen/regionalen 
Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung 
des Abschlusszeugnisses zuständig ist  
 
Zuständige Notarkammer 

Niveau des Zeugnisses (national oder international) 

 

Dieser Abschluss ist im Deutschen und Europäischen  

Qualifikationsrahmen dem Niveau 5 zugeordnet. 

 

Bewertungsskala / Bestehensregeln 
 
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 
91 - 81 Punkte = 2 = gut 
80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 
66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  
49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 
29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend 
 
Zum Bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens 
ausreichende Leistungen (50 Punkte) erforderlich. 
 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe 
 
Der Fortbildungsabschluss eröffnet den Zugang zur nächsten 
Qualifikationsebene „Bachelor Professional im Notariat“. 
 

Internationale Abkommen 
 
 

Rechtsgrundlage 

 
Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüften Berufsspezialisten für das Notariat und zur 
Geprüften Berufsspezialistin für das Notariat vom 03.09.2025, (BGBl. I Nr. 206). 

 

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES   

 
Der Fortbildungsabschluss wird durch das Bestehen einer Prüfung vor der unter 5. genannten Stelle erworben. Zu dieser 
Prüfung wird zugelassen, wer die Voraussetzungen des § 53 b des Berufsbildungsbildungsgesetzes erfüllt und Folgendes 
nachweist:  

1. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung zum Notarfachangestellten oder zur Notarfachangestellten oder zum 

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten oder zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten,  

2. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung zum Rechtsanwaltsfachangestellten oder zur 

Rechtsanwaltsfachangestellten oder zum Patentanwaltsfachangestellten oder zur Patentanwaltsfachangestellten und 

eine auf die jeweilige Berufsausbildung folgende mindestens einjährige Berufspraxis,  

3. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 

Berufsausbildungsdauer von drei Jahren und eine auf die Berufsausbildung folgende mindestens zweijährige 

Berufspraxis,  

4. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Berufsausbildungsdauer 

von zwei Jahren und eine auf die Berufsausbildung folgende mindestens dreijährige Berufspraxis,  

5. den Erwerb von mindestens 60 Leistungspunkten nach dem Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung 

von Studienleistungen in einem fachverwandten Studium und eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder 

6. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis. 

Die Berufspraxis nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6 muss wesentliche Bezüge zu den in § 1 Absatz 3 genannten Tätigkeiten 
aufweisen. Die Dauer und der Inhalt der Berufspraxis sind in geeigneter Weise nachzuweisen. 



 

 

Zusätzliche Informationen 

 
Der Erwerb der in der Fortbildungsprüfung nachzuweisenden Qualifikationen (berufliche Handlungsfähigkeit) erfolgt in der  
Regel durch langjährige Berufspraxis und im Rahmen von Bildungsmaßnahmen. Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden  
Bildungsmaßnahmen angeboten, deren Dauer und Inhalte sich an den differenzierten Fach- und Führungsaufgaben  
orientieren. 
 
Bei den zuständigen Notarkammern sind Zeugnisübersetzungen zu erhalten. 

 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.berufenet.de 
www.europass-info.de 
 
 

 

http://www.berufenet.de/
http://www.europass-info.de/

